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12.47 

Abgeordnete Doris Margreiter (SPÖ): Herr Kollege Kopf, Sie haben recht, es braucht 

einheitliche Regeln, Transparenz und Standards am Verbriefungsmarkt, das hat uns 

eben nicht zuletzt die endlich überwundene Finanzkrise gezeigt; wenn Anlegertäu-

schung und fehlende Besicherung wesentlicher Auslöser für den Zusammenbruch der 

Finanz- und vieler anderer Marktplätze weltweit sind, dann ist das so.  

Eine entsprechend EU-Richtlinie in diesem Bereich muss daher notwendigerweise auch 

ins österreichische Recht übernommen werden, das ist wichtig und richtig. Was Sie 

aber offenbar nicht verstehen wollen, ist, dass die nun vorliegenden Gesetzesände-

rungsvorschläge von den dafür notwendigen Änderungen abweichen. 

Ich möchte Ihnen ein Beispiel bringen: Mit der Änderung des Aktiengesetzes werden 

nämlich nun – wir haben es schon gehört – Inhaberaktien am Dritten Markt zugelas-

sen, und das, obwohl die in der OECD angesiedelte Arbeitsgruppe gegen Geldwäsche 

mehrfach feststellte, dass im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

auch am ungeregelten Dritten Markt ausschließlich Namensaktien geführt werden sol-

len. Dieser Empfehlung hat die damalige Bundesregierung auch entsprochen, wie mei-

ne Kollegin Selma Yildirim ausgeführt hat. 

Fakt ist auch, dass zahlreiche Experten – das ist auch aus Wifo-Papieren ersichtlich – 

nur sehr eingeschränkte Entwicklungsmöglichkeiten für ein KMU-Segment an der Wie-

ner Börse sehen. Das haben auch Sie, Herr Finanzminister, ehrlicherweise im Aus-

schuss zugeben müssen. (Heiterkeit der Abg. Winzig.) Empfohlen wird dagegen eine 

sektorübergreifende Gesamtstrategie. Schaut man sich jetzt an, wo diese Bundesre-

gierung bei KMUs und Start-ups bereits überall gespart hat, dann sieht man, dass der 

vorliegende Entwurf maximal ein Placebo für die Mittelstandsfinanzierung in Österreich 

ist – nicht mehr und nicht weniger. 

Einmal mehr wird klar, wo Ihr Fokus liegt, und das sind nicht die KMUs, sondern das 

sind die Großkonzerne in Österreich. (Beifall bei der SPÖ. – Heiterkeit der Abg. Winzig.) 

Zusammengefasst heißt das: Es gibt erstens keine Strategie für die Finanzierungspro-

bleme von KMUs (Zwischenruf des Abg. Hammer), zweitens wird der vorliegende Ent-

wurf kaum spürbare Impulse setzen, und drittens wird der Kampf gegen Geldwäsche 

und Terrorfinanzierung eingeschränkt. 

Die SPÖ wird daher – wie wir schon gehört haben – den vorliegenden Entwurf nicht 

unterstützen, denn wir setzen auf Wirtschaftsförderung, die bei den Menschen an-

kommt. (Abg. Haubner: Das ist was Neues bei der SPÖ!) Dazu wurden in der letzten 
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Legislaturperiode zahlreiche Maßnahmen verabschiedet, die nun wieder eingestampft 

wurden, durchwegs mit dem Argument der Hochkonjunktur, das haben wir ja heute 

auch schon betreffend die Aktion 20 000 gehört. Dieses Argument ist aus meiner Sicht 

genauso kurzsichtig wie der vorliegende Entwurf. 

Gestehen Sie sich doch bitte einfach ein, dass Ihnen wirtschaftspolitisch jede Vision – 

aber absolut jede Vision! (Heiterkeit des Abg. Bösch) –, wie mit den Herausforderun-

gen der Gegenwart umzugehen wäre, fehlt. Stattdessen kommen die gleichen alten 

Ideen immer wieder neu verpackt daher, und das werden wir so sicher nicht goutie-

ren. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.) 

12.50 

Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Hermann Brückl. – Bitte.  

 


